
Mitteilung der Kommission über die Anwendung des Regionalen Übereinkommens über Pan- 
Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln bzw. der Ursprungsprotokolle zur diagonalen 

Kumulierung zwischen den Vertragsparteien dieses Übereinkommens 

(2019/C 333/03) 

Zur Anwendung der diagonalen Ursprungskumulierung zwischen den Vertragsparteien (1) des Regionalen 
Übereinkommens über Pan-Europa-Mittelmeer-Präferenzursprungsregeln (2) (im Folgenden das „Übereinkommen“) teilen 
die betreffenden Parteien einander über die Europäische Kommission die mit den anderen Parteien vereinbarten 
Ursprungsregeln mit. 

Es sei daran erinnert, dass die diagonale Kumulierung nur zulässig ist, wenn die Partei der Endfertigung und die Partei der 
Endbestimmung mit allen am Erwerb der Ursprungseigenschaft beteiligten Parteien, d. h. mit den Parteien, in denen die 
verwendeten Vormaterialien ihren Ursprung haben, Freihandelsabkommen mit denselben Ursprungsregeln geschlossen 
haben. Vormaterialien mit Ursprung in einer Partei, die kein Abkommen mit der Partei der Endfertigung und/oder der 
Partei der Endbestimmung geschlossen hat, sind als Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft zu behandeln. Konkrete 
Beispiele hierfür werden in den Erläuterungen zu den Ursprungsprotokollen Pan-Europa-Mittelmeer gegeben (3). 

Auf der Grundlage der von den Parteien gemachten Mitteilungen an die Europäische Kommission enthalten die beigefügten 
Tabellen folgende Angaben: 

Tabelle 1 — Vereinfachte Übersicht über die Kumulierungsmöglichkeiten zum 1. September 2019. 

Tabellen 2 und 3 — Datum der Anwendung der diagonalen Kumulierung. 

In Tabelle 1 markiert ein „X“ ein zwischen zwei Parteien bestehendes Freihandelsabkommen mit Ursprungregeln, die eine 
Kumulierung nach dem Muster der Pan-Europa-Mittelmeer-Ursprungsregeln vorsehen. Um eine diagonale Kumulierung 
mit einem dritten Partner anwenden zu können, müssen alle Felder der Tabelle zwischen den drei Partnern mit einem „X“ 
markiert sein. 

Die in Tabelle 2 aufgeführten Daten beziehen sich auf: 

— den Beginn der Anwendung der diagonalen Kumulierung auf Grundlage der Anlage I Artikel 3 des Übereinkommens, 
wenn sich das betreffende Freihandelsabkommen auf das Übereinkommen bezieht. In diesem Fall steht vor dem Datum 
ein „(C)“; 

— den Beginn der Anwendung der Ursprungsprotokolle zur diagonalen Kumulierung, die dem betreffenden Freihandels
abkommen beigefügt sind (in den übrigen Fällen). 

Die Datumsangaben in Tabelle 3 beziehen sich auf das Datum der Anwendung der den Freihandelsabkommen zwischen der 
EU, der Türkei und den Teilnehmern des Stabilisierungs- und Assoziierungsprozesses der EU beigefügten Protokolle zu den 
Ursprungsregeln, die eine diagonale Kumulierung vorsehen. Sobald in ein Freihandelsabkommen zwischen in dieser Tabelle 
aufgeführten Parteien ein Verweis auf das Übereinkommen aufgenommen wird, ist in Tabelle 2 eine Datumsangabe 
eingesetzt worden, der ein „C“ vorangestellt ist. 

Unter die Zollunion zwischen der EU und der Türkei fallende Vormaterialien mit Ursprung in der Türkei können als 
Vormaterialien mit Ursprungseigenschaft zum Zweck der diagonalen Kumulierung zwischen der Europäischen Union und 
den an dem Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess beteiligten Ländern, mit denen Ursprungsprotokolle gelten, 
behandelt werden. 

Für die in der Tabelle genannten Vertragsparteien gelten folgende Codes: 

— Europäische Union: EU 

— EFTA-Länder: 

— Island IS 

— Schweiz (einschließlich Liechtenstein) (4) CH (+ LI) 

(1) Vertragsparteien sind die Europäische Union, Albanien, Algerien, Bosnien und Herzegowina, Ägypten, die Färöer, Georgien, Island, 
Israel, Jordanien, Kosovo (gemäß der Resolution 1244(1999) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen), Libanon, Nordmazedonien, 
die Republik Moldau, Montenegro, Marokko, Norwegen, Serbien, die Schweiz (einschließlich Liechtensteins), Syrien, Tunesien, die 
Türkei, die Ukraine sowie das Westjordanland und der Gazastreifen. 

(2) ABl. L 54 vom 26.2.2013, S. 4. 
(3) ABl. C 83 vom 17.4.2007, S. 1. 
(4) Die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein bilden eine Zollunion. 
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— Norwegen NO 

— Färöer FO 

— Die Teilnehmer am Barcelona-Prozess: 

— Algerien DZ 

— Ägypten EG 

— Israel IL 

— Jordanien JO 

— Libanon LB 

— Marokko MA 

— Westjordanland und Gazastreifen PS 

— Syrien SY 

— Tunesien TN 

— Türkei TR 

— Die am Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess der EU teilnehmenden Staaten: 

— Albanien AL 

— Bosnien und Herzegowina BA 

— Nordmazedonien MK 

— Montenegro ME 

— Serbien RS 

— Kosovo (5) KO 

— die Republik Moldau MD 

— Georgien GE 

— Ukraine UA 

Diese Mitteilung ersetzt die Mitteilung 2019/C 158/06 (ABl. C 158 vom 10.5.2019, S. 5). 

(5) Diese Bezeichnung berührt nicht die Standpunkte zum Status und steht im Einklang mit der Resolution 1244/99 des VN- 
Sicherheitsrates und dem Gutachten des Internationalen Gerichtshofs zur Unabhängigkeitserklärung des Kosovo. 
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V 

(Bekanntmachungen) 

VERWALTUNGSVERFAHREN 

EUROPÄISCHE KOMMISSION 

AUFFORDERUNG ZUR EINREICHUNG VON VORSCHLÄGEN — EACEA/45/2019 

Programm Erasmus+, Leitaktion 3 — Unterstützung politischer Reformen 

Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft im Bereich Jugend 

(2019/C 333/04) 

EINLEITUNG 

Die Zusammenarbeit mit Organisationen der Zivilgesellschaft im Bereich Jugend (1) ist von entscheidender Bedeutung für 
die Verwirklichung der Grundsätze der Teilhabe der Jugend am demokratischen Leben gemäß Artikel 165 des Vertrags 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union und der EU-Strategie für die Jugend (2). 

Diese Zusammenarbeit trägt dazu bei, ein breites Verantwortungsgefühl bezüglich der für junge Menschen relevanten EU- 
Maßnahmen und -Politiken zu schaffen und Ideen und Anliegen der Jugendzivilgesellschaft auf allen Ebenen zu 
berücksichtigen. 

Sie ist von entscheidender Bedeutung, um die aktive Beteiligung der Akteure der Jugendzivilgesellschaft zu gewährleisten, 
ihre Teilnahme am Programm Erasmus+, dem Europäischen Solidaritätskorps und anderen europäischen Programmen zu 
fördern und Politik, Programmergebnisse und bewährte Verfahren unter jungen Menschen und Akteuren im Jugendbereich 
über ihre Netze und darüber hinaus zu verbreiten. 

1. ZIELE UND ZWECKE 

Ziel dieser Aufforderung ist die Bereitstellung der als Betriebskostenzuschüsse bezeichneten strukturellen 
Unterstützung europäischer Nichtregierungsorganisationen (ENRO) und EU-weiter Netzwerke, die im Bereich Jugend 
tätig sind und die folgenden allgemeinen Ziele verfolgen: 

— Sensibilisierung für die EU-Jugendstrategie (3) 2019-2027, einschließlich der Europäischen Jugendziele; 

— Entwicklung, Förderung und Unterstützung von Maßnahmen zur Beteiligung, Begegnung und Befähigung der 
Jugend im Geiste der EU-Jugendstrategie; 

— Sensibilisierung und Beteiligung junger Menschen an EU-Maßnahmen für junge Menschen, einschließlich Erasmus 
+, des Europäischen Solidaritätskorps und DiscoverEU; 

— Stärkung des Engagements und der Zusammenarbeit von Akteuren der Jugendzivilgesellschaft mit staatlichen 
Behörden bei der Umsetzung von Maßnahmen in Bereichen, die für junge Menschen relevant sind; 

— Förderung der Beteiligung von Akteuren im Jugendbereich, auch durch Nutzung des Potenzials der digitalen 
Kommunikation neben anderen Formen der Beteiligung; 

— Stärkung der Einbindung der Jugendzivilgesellschaft in die Verbreitung von politischen und programmbezogenen 
Maßnahmen, einschließlich der Ergebnisse dieser Maßnahmen sowie von bewährten Verfahrensweisen unter ihren 
Mitgliedern und darüber hinaus. 

Diese Ziele sollten sichtbar in die Arbeitspläne, Aktivitäten und Ergebnisse der antragstellenden Organisationen 
eingebunden sein. 

(1) Arbeitsprogramm 2020 zur Umsetzung von Erasmus+ — C(2019) 5823. 
(2) Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten zu einem Rahmen für die 

jugendpolitische Zusammenarbeit in Europa: die EU-Jugendstrategie 2019-2027 (ABl. C 456 vom 18.12.2018, S. 1): https://ec. 
europa.eu/youth/policy/youth-strategy_de 

(3) https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_de 
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